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§268
Mißbrauch der Dienstbefugnisse«

(1) Wer seine Dienstbefugnisse oder als Vorgesetzter seine Dienststellung mißbraucht 
und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig schwere Folgen verursacht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Straf
arrest bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Vorgesetzter gegen einen Unterstellten rechtswidrig 
Gewalt anwendet, ihn mißhandelt oder zu unerlaubten oder entwürdigenden Hand
lungen nötigt.

(3) Im Verteidigungszustand wird die Tat nach Absatz 1 mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

1. Diese Bestimmung trägt zur Festigung 
des sozialistischen Vertrauensverhältnisses 
zwischen Unterstellten und Vorgesetzten
bei. Sie gewährleistet eine korrekte Anwen
dung des Befehls- und Disziplinarrechts. 
Zum anderen besteht das Ziel dieser Norm 
darin, jeglichen Mißbrauch der — vor al
len den Offizieren und allen Vorgesetzten 
eingeräumten — Dienstbefugnisse, beson
ders jener, die mit der ordnungsgemäßen 
Verwaltung der materiellen und finanziel
len Mittel Zusammenhängen, zu verhin
dern.

2. Dienstbefugnisse (Abs. I) sind die sich 
aus den festgelegten funktionellen Pflichr 
ten, dem zeitweilig ausgeübten Dienst (z. B. 
OvD) oder aus Befehlen ergebenden ständi
gen oder zeitweiligen Befugnisse. Sie sind 
in der Regel in militärischen Bestimmun
gen (z. B. DV 010/0/003) oder in Weisungen 
festgelegt.

3. Die Dienststellung ergibt sich aus den 
in den Stellenplänen festgelegten Funktio
nen, wobei sich die jeweilige Vorgesetzten
ebene und die entsprechenden disziplinari
schen Befugnisse aus der Disziplinarvor- 
schrift ergeben.

4. Mißbrauch ist ein pflichtwidriger Ge
brauch der Befugnisse (z. B. willkürliche 
Anwendung, Überschreiten usw. der 
Dienstbefugnisse) oder ein Unterlassen des 
pflichtgemäßen Handelns gegenüber dem 
Unterstellten (z. B. Nichtgewährung der 
den Militärpersonen zustehenden gesetzli

chen Rechte). Hierzu zählt auch das pflicht
widrige Unterlassen des Eingreifens, um 
z. B. eine schikanöse Behandlung Unter
stellter durch andere zu verhindern.
Nutzt ein Vorgesetzter seine Dienststellung 
zu persönlichen Zwecken aus (z. B. Solda
ten werden zum persönlichen Vorteil des 
Vorgesetzten eingesetzt), ist das Mißbrauch. 
Mißbrauch verlangt nicht, daß Druck oder 
Gewalt ausgeübt oder bestimmte Verspre
chen abgegeben werden. Es genügt, daß der 
Täter die ihm mit dem Vorgesetztenver
hältnis eingeräumten Befugnisse als Mit
tel benutzt, um seine Tat zu begehen.
Der Mißbrauch der Dienstbefugnisse 
braucht sich nicht gegen Unterstellte zu 
richten. Er ist aus den verschiedensten Be
fugnissen heraus denkbar (z. B. Verwal
tung finanzieller und materieller Mittel, La
gerhaltung, Vertragsbeziehungen zum ört
lichen Bereich, Auftragstätigkeit, Werter
haltung und Instandsetzung). Der Täter 
braucht nicht Vorgesetzter zu sein. Voraus
setzung ist, daß er festumrissene Befug
nisse hat, die z. B. im Stellenplan, in Vor
schriften, in Plänen der funktionellen 
Pflichten festgelegt sind.
Der Mißbrauch der Dienststellung als Vor
gesetzter ergibt sich immer aus dem Ver
hältnis zu den Unterstellten. Hierbei han
delt es sich in der Regel um den Mißbrauch 
der Befehlsbefugnisse, der Disziplinarge
walt oder der sonstigen Befugnisse eines 
Vorgesetzten.

5. Voraussetzung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit nach Abs. 1 sind
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	(3)	Im Verteidigungszustand wird die Tat nach Absatz 1 mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.



